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Gesundheits- und Sozialdepartement 

Dienststelle Gesundheit und Sport 

 

 

AUFTRAG 
 

 

Der Grundauftrag besteht in der Sicherstellung der medizinischen Versorgung für die Luzerner Bevöl-

kerung. 

 

Der Aufgabenbereich Gesundheit setzt die strategischen und die finanzpolitischen Ziele des Gesund-

heits- und Sozialdepartementes im Bereich der Spitäler um. Er betreibt einen wirtschaftlichen und qua-

litätsorientierten Leistungseinkauf und erstellt im Auftrag des Regierungsrates die Leistungsaufträge 

für die Spitäler und Kliniken. Auf der Basis der Leistungsaufträge werden jährlich die Leistungsverein-

barungen zwischen dem GSD beziehungsweise der Dienststelle Gesundheit und Sport und den Spitä-

lern und Kliniken ausgehandelt. 

 

Der Aufgabenbereich Gesundheit erstellt Statistiken und Analysen für die Departementsleitung. Der 

Aufgabenbereich Gesundheit ist verantwortlich für die Budget-, Controlling- und Reportingprozesse 

mit allen innerkantonalen Spitälern und Kliniken, also den öffentlichen wie den privaten Leistungsan-

bietern, sowie für die Beaufsichtigung des öffentlichen Gesundheitswesens (Betriebsbewilligungen, Be-

rufsausübungsbewilligungen, Privatapothekenbewilligungen).   

 

Der Kantonsarzt erfüllt die ihm durch die eidgenössische und kantonale Gesetzgebung übertragenen 

Aufgaben. Eidgenössisch geregelt sind der Bereich der übertragbaren Krankheiten (Epidemiengesetz) 

sowie das Betäubungsmittelwesen. Die Mehrheit der Aufgaben ist jedoch kantonal geregelt. Der Kan-

tonsarzt berät die Regierung in medizinischen Belangen. Zu seinen Aufgaben gehören die Bewilli-

gungserteilung sowie die Aufsicht über die Gesundheitsfachpersonen, die eine bewilligungspflichtige 

Tätigkeit ausüben, sowie die Einrichtungen, die solche Gesundheitsfachpersonen beschäftigen, aber 

auch die fachliche Betreuung der amtlichen Ärztinnen und Ärzte und soweit im Zuständigkeitsbereich 

des Kantons der Schulärztinnen und -ärzte sowie der Suchtbereich. Die Suchtbeauftragte fördert eine 

koordinierte und vernetzte Suchtpolitik im Rahmen der suchtpolitischen Leitsätze des Regierungsrates. 

Sie arbeitet in den für Suchtfragen relevanten Kommissionen und Arbeitsgruppen mit.  

 

Der Kantonsapotheker überwacht die Ausübung von Heilmittelberufen (Apothekerinnen/Apotheker, 

Drogistinnen/Drogisten, einen Teil der ärztlichen Tätigkeiten u.a.), alle Betriebe, die Heilmittel abgeben 

und anwenden (Arzt- und Zahnarztpraxen, Spitäler, Apotheken, Drogerien usw.), und den Verkehr von 

Heilmitteln und interveniert bei illegalem Handel (Marktüberwachung). Er stellt damit die Versorgung 

der Bevölkerung mit qualitativ einwandfreien Arzneimitteln sicher. Der Kantonsapotheker vollzieht die 

ihm durch das Gesundheitsgesetz übertragenen Aufgaben, insbesondere den Kantonen übertragene 

Aufgaben in der Heilmittel- und Betäubungsmittelgesetzgebung des Bundes. Der Kantonsapotheker 

führt risikobasierte Kontrollen durch.  

  

Der Kantonszahnarzt vollzieht die ihm durch das Gesundheitsgesetz und das Gesetz über die Schul-

zahnpflege übertragenen Aufgaben. Diese umfassen unter anderem das Bewilligungswesen und die 

Aufsicht über die Schulzahnpflege. Im Weiteren begutachtet er zahnärztliche und zahntechnische Kos-

tenvoranschläge und Rechnungen für die Ausgleichskasse, die Sozialämter, die Dienststelle Asyl- und 

Flüchtlingswesen und die Abteilung Strafvollzug des Justiz- und Sicherheitsdepartementes.  
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Die Fachstelle für Gesundheitsförderung ist eine Dienstleistungs-, Vernetzungs- und Koordinations-

stelle. Sie propagiert, unterstützt und koordiniert Gesundheitsförderungsaktionen im Kanton. Die Stelle 

informiert und sensibilisiert die Bevölkerung über wichtige Themen der Gesundheitsförderung vor al-

lem mittels der kantonalen Aktionsprogrammen «Ernährung und Bewegung», «Psychische Gesund-

heit» sowie «Gesundheit im Alter» in Zusammenarbeit mit der Stiftung Gesundheitsförderung Schweiz. 

 

Vorsorge und Bewältigung von ausserordentlichen Ereignissen: Der Koordinierte Sanitätsdienst (KSD) 

ist zuständig für die Vorbereitung und die Bereitstellung aller sanitätsdienstlichen Mittel des Kantons 

zur Bewältigung eines Grossereignisses oder einer Katastrophe. Sobald der Bund seinen Pandemieplan 

überarbeitet hat, wird auch der Kanton Luzern seinen Pandemieplan aufgrund der Vorgaben des Bun-

des sowie der gemachten Erfahrungen in der Corona-Pandemie überarbeiten. 

 

 

 


